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WEISS, SEMESTERABSCHLUSSKLAUSUR – STRAFPROZESSRECHT: ALT- UND UNBEKANNTES AUS DEM 

STRAFVERFAHRENSRECHT 

JuS 2022, 1132 – Klausurbewertungsbogen 
In dieser Tabelle sind die Problemfelder der Klausur aufgeführt und mit Punkten versehen. Daneben befindet sich ein 

Feld, in das der Korrektor eintragen kann, warum seine Bewertung von der jeweiligen Höchstpunktzahl abweicht.  

Die Note kann von der Summe der erreichten Teilpunkte abweichen, da auch weitere Faktoren wie Sprache, 

Subsumtionstechnik, Argumentation etc. sowie auch die Behandlung der nicht als Problemfeld aufgeführten 

Rechtsfragen zu berücksichtigen sind. 

Ein Bewertungsbogen ist natürlich nur eine von vielen Benotungstechniken. In diesem Sinne ist die nachfolgende 

Tabelle nur ein unverbindlicher Vorschlag. Jeder Einzelne kann sie für die selbstkritische Prüfungsvorbereitung nutzen 

und mit ihrer Hilfe die Stärken und Schwächen der eigenen Klausurbearbeitung erkennen. 

Gliederung Problemfeld 
Punkte 

Begründung für Abweichung 
max. erreicht 

A II 1 

Auswertung und Gewichtung der 
Umstände zur Beurteilung einer 
etwaigen Fluchtgefahr (Straf-
erwartung, Geständnis, familiäre 
und soziale Bindung etc.) 

2   

A II 2 
verfassungskonforme Auslegung 

des § 112 III StPO; 
Abwägung der Indizienlage 

3   

B 

Auslegung des § 125 II StGB 
(Wortlaut; systematisches Ver-
hältnis § 125 I zu II StPO; end-
gültiger Verlust der Verfahrens-
herrschaft der StA, § 156 StPO) 

2,5   

C 

Abgrenzung der Zuständigkeit des 
Strafrichters und des Schöffen-
gerichts am AG (Straferwartung; 
Verbrechensqualität des Woh-
nungseinbruchsdiebstahls) 

2   

D I 

Auslegung des § 247 StGB hin-
sichtlich seiner Anwendbarkeit 
auf Qualifikationen (uneindeuti-
ger Wortlaut; systematischer 
Vergleich mit § 248a StGB) 

3   

D II 
Fristbeginn mit Kenntnis von Tat 

und Täter, § 77b I 1, II 1 StGB 
0,5   

D III 1 
systematischer Vergleich mit 

§ 77d StGB; Analogie zu § 302 I 
1 Var. 2 StPO 

4   

D III 2 
Eindeutigkeit der Verzichtserklä-

rung, Formerfordernis 
0,5   

D III 3 
systematischer Vergleich mit 

§ 77d I 3 StGB 
0,5   

 Summe:  18   

Punkt-
korrektur 

- Sprache, 
Subsumtionstechnik, 
Argumentation etc. 

- weitere Rechtsfragen 
- Gesamteindruck 

± 4   

  Note:    

Bemerkungen des Korrektors:    
 


